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Dringliche Anfrage 

Fraktion der CDU Hannover, den 22.09.2014 

Immunität eines Bundestagsabgeordneten wurde verletzt - Erkennt die Justizministerin  

einen Fehler an? 

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Hannover am 10. Febru-

ar 2014 einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohn- und Büroräume Sebastian Edathys. Diese 

wurden noch am gleichen Tage durchsucht. Wie sich das Bundesverfassungsgericht in dem Be-

schluss vom 15. August 2014 äußerte, war Sebastian Edathy zu diesem Zeitpunkt noch Bundes-

tagsabgeordneter der SPD und genoss den Schutz der Immunität nach Artikel 46 Abs. 2 des 

Grundgesetzes.  

Die Frage, ob die Wohn- und Büroräume unter Verletzung der Immunität durchsucht wurden, war 

bereits mehrfach Gegenstand der Beratung im Landtag. So wurde die Landesregierung in einer 

Dringlichen Anfrage zum Mai-Plenum des Landtages gefragt: „Wie lange genoss Sebastian Edathy 

als Bundestagsabgeordneter Immunität?“ 

Die Justizministerin bezog sich in ihrer Antwort am 15. Mai 2014 zunächst auf eine Bekanntma-

chung des Bundeswahlleiters im Bundesanzeiger vom 26. Februar 2014: „Abschließend kann die 

Frage, ob Immunität bestand - ja oder nein? -, über die Eintragung im Bundesanzeiger hinaus nicht 

beantwortet werden. Eine abweichende Mitteilung zu dem Thema liegt, wie gesagt, nicht vor.“ 

Das Bundesverfassungsgericht bewertet in seinem Beschluss vom 15. August 2014 die Rechtmä-

ßigkeit der Durchsuchung am 10. Februar 2014, folgendermaßen: 

„Daraus folgt für den vorliegenden Fall, dass der Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss 

des Amtsgerichts vom 10. Februar 2014 unter Verletzung der an diesem Tag noch bestehenden 

Immunität des Beschwerdeführers erlassen worden ist und dass auch der Beschluss des Landge-

richts vom 1. April 2014 Artikel 46 Abs. 2 in Verbindung mit Artikel 38 Abs. 1 Satz 2 GG insoweit 

verletzt, als er den Durchsuchungs- und Beschlagnahmebeschluss des Amtsgerichts nicht korrigiert 

hat. Die Fachgerichte waren verpflichtet, den Erlass einer Durchsuchungsanordnung gegen einen 

Beschuldigten, der jedenfalls unmittelbar vor dem Erlass der maßgeblichen Beschlüsse noch Ab-

geordneter des Deutschen Bundestages gewesen war, auch im Hinblick auf das Verfolgungshin-

dernis der Immunität zu überprüfen. Angesichts des unmissverständlichen Wortlauts der maßgebli-

chen Vorschriften - insbesondere des § 47 Abs. 3 Satz 1 BWahlG - war offenkundig, dass weder 

Verlautbarungen des Beschuldigten auf seiner Homepage und seines Verteidigers in einem Schrift-

satz noch eine vom Gesetz nicht vorgesehene Feststellung des Bundestagspräsidenten konstituti-

ve Bedeutung für den Zeitpunkt der Mandatsbeendigung haben konnten. Dies hätten die zuständi-

gen Gerichte prüfen und erkennen müssen.“ 

Die Justizministerin begrüßte in einer Pressemitteilung vom 29. August 2014 die Entscheidung des 

Bundesverfassungsgerichts und teilte zur Frage der Zulässigkeit der Durchsuchung Folgendes mit: 

„Die seit Monaten im Raum stehenden Vorwürfe bezüglich der angeblichen Unrechtmäßigkeit der 

Durchsuchungen im Februar können damit ad acta gelegt werden.“ 

Vor diesem Hintergrund fragen wir die Landesregierung: 

1. Stimmt die Landesregierung dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes nicht zu, wo-

nach die Immunität Sebastian Edathys durch den Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerich-

tes Hannover und den Beschluss des Landgerichtes Hannover verletzt wurde, oder warum 
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spricht die Justizministerin in ihrer Pressemitteilung von einer „angeblichen“ Unrechtmäßigkeit 

der Durchsuchungen? 

2. Ist es Aufgabe der jeweiligen Justizministerin oder des jeweiligen Justizministers, die Immuni-

tät der Abgeordneten des Deutschen Bundestages und des Niedersächsischen Landtages zu 

schützen und die ihr unterstellten Staatsanwaltschaften entsprechend zu beaufsichtigen? 

3. Hätten die Staatsanwaltschaft und das Amtsgericht Hannover am 10. Februar 2014 erkennen 

können und müssen, dass die ihnen zu diesem Zeitpunkt bekannten Umstände nicht aus-

reichten, um von einer Mandatsbeendigung ausgehen zu können? 

 

Björn Thümler 

Fraktionsvorsitzender 

 

(Ausgegeben am 22.09.2014) 
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